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Kreis Coesfeld 	 Sitzungsvorlage Nr. SV-9-1472 

Begründung: 

Problem, Lösung, Alternativen 

Das NRW-Verkehrsministerium hat mit Runderlass vom 15.12.2017 die Richtlinien Sozialti-
cket 2011, zuletzt geändert am 06.10.2015, verlängert. Die Richtlinien werden zum 01. Ja-
nuar 2020 außer Kraft treten. Das Land hat in Aussicht gestellt, das Verfahren in 2020 nicht 
zu ändern, eine neue Richtlinie gibt es aber noch nicht. Die Überarbeitung ist vom Ver-
kehrsministerium für nach der Sommerpause angekündigt. Eine Auskunft zur Höhe der zu 
verteilenden Mittel gibt es ebenfalls bisher noch nicht. 

Der Kreis Coesfeld hat am 24.04.2019 für das Jahr 2019 einen Förderbescheid über insge-
samt 234.308,71 Euro (zum Vergleich 2018: 232.249,94 Euro) erhalten. Dieser Betrag liegt 
deutlich unter den beantragten 320.000 Euro. 

Zwischen Januar 2018 und Mai 2020 (aktueller Abrechnungsmonat) wurden im Kreis Coes-
feld pro Monat zwischen 788 (Januar 2020) und 1026 (März 2019) MobiTickets im Abo aus-
gegeben. 

Im Jahr 2019 werden voraussichtlich rund 78.000 Euro nicht aus Fördermitteln des Landes 
bezahlt werden können. 

Die monatlich vom Kreis an den Vertriebspartner RVM zu zahlende Deckungslücke hat sich 
recht stabil auf 26.000 Euro entwickelt. Falls das Land für 2020 in gleichem Umfang wie in 
2019 fördert und sich die Nachfrage nicht ändert, werden auch in 2020 rund 78.000 Euro 
vom Kreis selbst zu tragen sein. 

Die RVM hat im Juni 2019 ihre Erlöse aus Sozialticket-Verkäufen auf der Basis von Ver-
triebsdaten 2016-2018 neu bewertet. Zusätzlich zur Abschätzung des RVM- Einnahmenan-
spruches nach Einnahmenaufteilung in der Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe hat 
die RVM dabei Kosten für die Bearbeitung der Aboanträge ermittelt und Wanderungen von 
Fahrgästen aus dem EinzelTicket- und TagesTicket-Segment in die Sozialtickets (sog. Kan-
nibalisierungseffekt) geschätzt. 

Für die Prognose 2020 kann der zusätzliche Einnahmenanspruch der RVM nahezu gleich 
eingeschätzt werden. Nach Abzug der Bearbeitungskosten und der Wanderungseffekte wird 
der Saldo im Hinblick auf den erforderlichen Leistungsausgleich an die RVM für das Jahr 
2020 immer noch positiv für den Kreis Coesfeld ausfallen. (vgl. Tabelle 1). 
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Sitzungsvorlage Nr. SV-9-1472 

2018 2019 2020 

Bedarf "Deckungslücke" 
(2019 und 2020 voraussichtlich) 363.636€ 312.000€ 312.000€  

bewilligter Förderbetrag 
(2020 voraussichtlich) 232.250€ 234.309€ 234.000€ 

Deckungslücke insgesamt 
(2019 und 2020 voraussichtlich) -131.386€ -77.691€ -78.000€  

prognostizierter Einnahmen-Anspruch der 
RVM im COE aus dem Sozialticket (1) (2) 

215.180€ 215.180€ 211.000€  

abzüglich angenommene "Wanderer" aus 
anderen Fahrkartengruppen 
(Kannibalisierungseffekt) (3) 

62.000 € 

abzüglich Kosten für zusätzliches 
Personal in der Abo-Verwaltung (3) 

26.000€ 
 

Differenz 83.794€ 137.489€ 45.000€ 

vgl. Sitzungsvorlage zum FA am 26.02.2018, Berechnung der RVM 

Angabe der RVM 2019-08-12 

Posten konnten für 2018 und 2019 noch nicht berücksichtigt werden. 

Tabelle 1: Entwicklung der Deckungslücke aus dem vergünstigten Verkauf von Abos im Sozialticket-
Verfahren und des Einnahmenanspruches der RVM in den Jahren 2018, 2019 und 2020 (Prognose) 

Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung die Fortsetzung des aktuellen Förderverfah-
rens für 2020 vor. Die möglichen Fahrkarten mit Eigenanteil und Unterschiedsbetrag für den 
Kreis sind als Anlage beigefügt. 

Weiterentwicklung des Sozialticket-Verfahrens 

Die Bezirksregierung Münster hat im Jahr 2018 auf das Ergebnis einer Prüfung des Landes-
rechnungshofes (LRH) hingewiesen. Dieser hatte angemerkt, dass bei preisstufenorientier-
ten Lösungen die kreisweite Gültigkeit Mindestvoraussetzung sein sollte. Die im Münsterland 
mögliche Preisstufe 3M (ehemals im Münsterland-Tarif Preisstufe ,4) ermöglicht Sozialtickets 
bis etwa zum Nachbarort. 

Perspektivisch sei zu erwarten, dass im Rahmen der Verlängerung bzw. Überarbeitung der 
Richtlinie durch das Land NRW im Jahr 2019 diese Anmerkung des LRH aufgegriffen werde 
und somit mögliche Änderungen ab 2020 zu erwarten seien. 
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Daraufhin hatten die Münsterlandkreise in einem Schreiben an das Verkehrsministerium auf 
die Gründe für das aktuelle Tarifmodell im Münsterland hingewiesen. Sie haben betont, dass 
die Möglichkeiten dieser Zeitkarten den Fahrtbedürfnissen der Hilfeberechtigen und gleich-
zeitig den Rahmenbedingungen, die für die Kreise gelten, optimal entsprechen. Bei Umset-
zung der Forderung nach kreisweit gültigen Sozialtickets könnten voraussichtlich weniger 
Hilfeberechtigte und diese weniger bedarfsgerichtet unterstützt werden, 

Das Ministerium ist daraufhin auf den Vorschlag der Kreise eingegangen, die Ergebnisse der 
gutachterlich unterstützten Tarifüberplanung, die aktuell in der ZVM Verbandsversammlung 
diskutiert wird, abzuwarten. 

Es hat am 15.07.2019 mitgeteilt, dass bei der noch in 2019 anstehenden Verlängerung der 
Sozialticket-Förderrichtlinie vorerst davon abgesehen wird, eine mindestens kreisweite Gül-
tigkeit des Sozialtickets einzufordern. 

Die Auswirkungen der Tarifüberplanung auf die Ausgestaltung des Sozialticketverfahrens 
sollten in die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft mit einbezogen werden. Es müsse 
mindestens eine optionale Ergänzung des bestehenden Angebotes zum mindestens kreis-
weiten Ticket möglich sein. 

Auswirkungen / Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, sonstige Ressourcen) 

Für das Jahr 2020 wird voraussichtlich eine Deckungslücke von rund 78.000 Euro entstehen, 
die durch die Steigerung des Einnahmeninspruches der RVM aufgefangen wird. 

Zuständigkeit für die Entscheidung 

Die Zuständigkeit des Kreistages ergibt sich aus § 26 Abs.1 Kr0 NW. 

Anlage: Übersicht über die MobiTicket-Fahrkarten im Sozialticket-Verfahren mit Eigenanteil 
und Unterschiedsbetrag 



Zweckverband SPNV Münsterland 
	  Fachbereich Bus 

Vermerk 

MobiTicket im Kreis Coesfeld, Anlage zum Förderantrag 

Fahrkartensortiment 

Eigenanteil für Hilfeberechtigte und Unterschiedsbetrag Kreis 

WestfalenTarif 01.08.2019 

Name: 
	

Martina Henke 
Telefon: (0251) 4134 - 45 
Telefax: (0251) 4134 - 49 

e-mail: 	m.henke@ranbusinfo 
Internet: www.zymbus.info 

c: \users1henke \desktop d3archiv \ 2019-
05-07 verm coe sozialticket mobiticket 
fahrpreise hilfeberechtigte kreis anl 
förderantrag.doc 

2019-05-07 

Personen- 
gruppe Fahrkarte 

Räumliche 
Gültigkeit 

(Preisstufe, PS) 

Zeitliche 
Gültigkeit 

Normal- 
Fahrkartenpreis 

Euro 

  Eigenanteil 
Hilfe-berechtigte 

Euro 

Unterschieds-betrag 
Kreis 

(Förderbetra g) 
, 	Euro 

(Referenz- 
Ticketpreis 
01.08.2019) 

Modell 2 
(Eigenanteil 50%) 

0— 5 Jahre 
Mit Begleitung 
kostenlos 

6-20 Jahre FunAbc Netz Münsterland 

Freizeit 
ab 14 Uhr, 
Wo.ende 
ganztägig 

15,30 7,65 7,65 

Personen bis 
59 Jahre 

9Uhr 
MonatsAbo 

PS 1M 
(gesamte Stadt 
oder Gemeinde) 

Ab 9 Uhr, 
Wo.ende 
ganztägig 

41,20 20,60 20,60 

Personen bis 
59 Jahre 

9Uhr 
MonatsAbo 

PS 2M 
Ab 9 Uhr,  
Wo.ende 
ganztägig 

52,80 26,40 26,40 

Personen bis 
59 Jahre 

9Uhr 
MonatsAbo 

PS 3M 
Ab 9 Uhr, 
Wo.ende 
ganztägig 

62,40 31,20 31,20 

. 
Personen bis 
59 Jahre 

MonatsAbo 
(Großkunden- 
Abo-Preis) 

PS 1M 
(gesamte Stadt 
oder Gemeinde) 

Ohne 
Einschränkung 

52,00 26,00 26,00 

Personen bis 
59 Jahre 

MonatsAbo 
(Großkunden- 
Abo-Preis) 

PS 2M 
Ohne 
Einschränkung 65,60 - 	32,80 32,80 . 

Personen bis 
59 Jahre 

MonatsAbo 
(Großkunden- 
Abo-Preis) 

PS 3M 
Ohne 
Einschränkung 

88,00 44.00 44.00 

Personen ab 
60 Jahre 

. 

60plusAbo Kreis 
Ab 8 Uhr, 
Watende 
ganztägig 

44,00 22,00 22,00 

Personen ab 
60 Jahre 

60plusAbo Münsterland 
Ab 8 Uhr, 
Wo.ende 
ganztägig 

55,00 27,50 27,50 

Bus & Bahn 
Münsterland 
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